
 

Ergänzung zur Rahmenausschreibung:  

 

„Datenschutz-Einwilligung*“  

 

Turnierteilnehmer im Golf-Park Sülfeld   

 

*Diese Datenschutz-Information entstand folglich aus den neuen Regelungen der 

europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), die seit dem 25.05.2018 

in Kraft getreten ist. Diese ist gesetzlich festgeschrieben und gilt nicht nur für uns 

Golfanlagen, sondern Unternehmen aller Art.  

 

Mit der Anmeldung zum Turnier erkennt der Teilnehmer folgendes 

an:  

 

 Fotos vom Teilnehmer bei Turnieren, Siegerehrungen, 

Events, Feierlichkeiten, etc. dürfen zur Berichterstattung auf 

der Homepage veröffentlicht werden.  

 

 Persönliche Daten wie Name, HCP, Geschlecht und 

Spielergebnis dürfen in den Start- und Ergebnislisten 

sowohl im Clubhaus als auch online veröffentlicht werden. 

 

 Das Datenschutz-Informationsblatt wurde zugänglich 

gemacht. 

 

 

 

Sülfeld, 25.05.2018 


